
Gemeinde Lyss

Bau + Planung
Bahnhofstrasse 10
3250 Lyss
T	 032 387 03 10
E	 bau@lyss.ch
I	 www.lyss.ch

Verschiebedaten von Sammeltouren 2016
24. März 2016:  
Die Grünabfuhr in Busswil vom Donnerstag, 24. März 2016 entfällt und wird ersatzlos gestrichen.

28. März 2016, Ostermontag:  
Die Grünabfuhr in Lyss vom Montag, 28. März 2016 wird verschoben auf Dienstag und  
Mittwoch, 29. und 30. März 2016.

5. Mai 2016, Auffahrt:  
Die Kehrichtabfuhr in Lyss und Busswil vom Donnerstag, 5. Mai 2016 wird vorverschoben auf  
Mittwoch, 4. Mai 2016. 
Die Grünabfuhr in Busswil vom Donnerstag, 5. Mai 2016 wird verschoben auf Freitag, 6. Mai 2016.

16. Mai 2016, Pfingstmontag:  
Die Grünabfuhr in Lyss vom Montag, 16. Mai 2016 wird verschoben auf Dienstag und  
Mittwoch, 17. und 18. Mai 2016.

1. August 2016:  
Die Grünabfuhr in Lyss vom Montag, 1. August 2016 wird verschoben auf Dienstag und  
Mittwoch, 2. und 3. August 2016.

26. Dezember 2016, Weihnachten:  
Die Grünabfuhr in Lyss vom Montag, 26. Dezember 2016 wird verschoben auf Dienstag und  
Mittwoch, 27. und 28. Dezember 2016.

Entsorgungen Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Brennbarer Kehricht Wöchentliche Abfuhr: Abfuhrtage nach Strassen geordnet finden Sie unten

Kompostierbare Abfälle 4. / 18. 1. /  
15. / 29.

März bis November: Jeden Montag in ganz Lyss 12. / 27.

Papier, Karton 26. – 8. 28. – 16. – 23. – 27. – 13.

Kleider, Textilien – x – x – x – – x – x –

Lyss

Entsorgungen Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Brennbarer Kehricht Wöchentliche Abfuhr: Jeden Donnerstag in ganz Busswil

Kompostierbare Abfälle 14. / 28. 11. / 25. März bis November: Jeden Donnerstag in ganz Busswil 8. / 22.

Papier, Karton 26. – – 28. – 16. – 23. – – – 13.

Kleider, Textilien – x – x – x – – x – x –

Busswil

 Kehrichtsäcke erst am Abfuhrtag um 7.15 Uhr bereitstellen. 
Container gleichentags vom öffentlichen Terrain wegräumen und Bereitstellungsplatz sauber reinigen. 
Aufwendungen zur Identifizierung von Personen, die Kehrichtsäcke zu früh hinausstellen oder nicht offizielle MÜVE-Säcke ohne gültige 
Vignette verwenden, werden dem Verursacher mit Fr. 100.– in Rechnung gestellt.
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Lyss
Altstoff-Sammelstelle
«Alter Viehmarkt»

Werkhof, Aarbergstrasse 23a
3250 Lyss

Öffnungszeiten:
Montag	 13.15–17.00 Uhr
Dienstag	 8.30–11.30 Uhr
Mittwoch	 13.15–18.30 Uhr
Donnerstag	 8.30–11.30 Uhr
Freitag	 13.15–17.00 Uhr
Samstag	 8.00–13.00 Uhr

Busswil
Altstoff-Sammelstelle
Chasseralweg (Werkhof)

Öffnungszeiten:
Samstag	 10.00–11.30 Uhr

Strassensammlung

Brennbarer Kehricht 

Alle nicht kompostierbaren Abfälle: 
Verschmutzte Verpackungsmaterialien, Ge-
tränkebeutel, Plastik, Lederwaren, Holzabfäl-
le, Glühlampen, Glas- und Keramikscherben, 
Katzenstreu, Staubsaugersäcke, Papierwin-
deln, Feinalu (Jogurtdeckeli, Tuben, Alu- 
Folien). Brennbare sperrige Güter wie Möbel, 
Matratzen, Skis, usw.

Achtung: Kehrichtsackgebühren! Brennbarer 
Kehricht wird nur entgegengenommen, wenn 
die offiziellen MÜVE-Säcke oder Säcke mit 
MÜVE-Vignetten verwendet werden. MÜVE-
Vignetten dürfen nicht halbiert werden. Für 
brennbares Sperrgut MÜVE-Vignetten benüt-
zen. Material, welches nicht der geltenden 
Gebührenordnung entspricht, wird nicht mit-
genommen. Container dürfen nur offizielle 
MÜVE-Säcke oder Säcke mit MÜVE-Vignetten 
enthalten. Gewerbecontainer müssen mit 
dem roten Kleber (zu beziehen bei der Abtei-
lung Bau + Planung) und deutlich sichtbarem 
Firmennamen bezeichnet werden. Die Ent-
leerungen werden mit einer Strichliste erfasst 
und quartalsweise verrechnet.

Kehricht bitte nicht zu den Sammelstellen bringen.

Papier

Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Telefon-
bücher, Schreibpapier. Papier mit Schnur fest 
gebündelt bereitstellen. 

Papier und Karton getrennt bündeln. Bitte 
Kehrichtcontainer zum Entleeren freihalten.

Nicht erwünscht: Karton, Blumenpapier, Etiketten, 
kaschiertes Papier (Folien, Alu), Durchschreibpapier, 
Fototaschen, Material aus Aktenvernichter.

Fürs Bündeln keine Nylonstrümpfe und Klebebänder 
verwenden. 

Bereitstellung in Papiersäcken und Schachteln oder in 
Plastiksäcken ist nicht zulässig.

Karton

Papier und Karton getrennt bündeln. Karton 
gefaltet und mit Schnur fest gebündelt be-
reitstellen.

Nicht erwünscht: Papiere aller Art, Flüssigkeitsver- 
packungen (Tetra-Pak) sowie nassfest beschichtetes 
Karton (Waschmittelboxen).

Kompostierbare Abfälle

Hecken- und Sträucherschnitt, Äste, Rasen, 
Laub, Gartenabfälle, Balkon- und Topfpflan-
zen mit Erde, Rüstabfälle aus der Küche.

Es werden nur Normcontainer für 140, 240, 
360 oder 800 lt Inhalt entleert. Körbe, Kessel, 
usw. sind nicht zugelassen.

Ebenfalls mitgenommen werden gut ver-
schnürte Astbündel (Max. Masse 1.50 × 0.50 × 
0.50 m1 und 15 kg Höchstgewicht). Pro Abfuhr 
und Liegenschaft höchstens 1 m3 Astmaterial.

Wenn möglich keine Säcke verwenden, auch nicht 
die neuen, kompostierbaren Säcke!

Verboten: Wischgut, Staubsaugerinhalt, Katzenstreu, 
Hundekot, Robidog-Säckli.

Kleider, Textilien

Gute, haushaltreine, tragbare Damen-, Her-
ren- und Kinderkleider, Tisch-, Bett- und 
Haushaltwäsche, Ledertaschen und Hüte, Ta-
gesvorhänge.

Strassensammlungen der Hilfswerke 5 × jähr-
lich (siehe Vorderseite) oder Sammelcontai-
ner bei den Sammelstellen.

Keine Textilabfälle, defekten Kleider, Nylonstrümpfe, 
Teppiche, Spielsachen, usw.

Speiseöl, Motorenöl

Nicht mit anderen Stoffen vermischen.

Batterien

Haushalt- und Autobatterien

Zurück an die Verkaufsstellen oder zu den 
Sammelstellen.

Entladungslampen, Leucht-
stoffröhren (Neonröhren)

Keine Glühlampen, Spotlampen. (Diese ge-
hören in den Kehrichtsack.)

Zurück an die Verkaufsstellen oder zu den 
Sammelstellen.

Weitere Sonderabfälle 

In Originalverpackung oder klar angeschrie-
ben.

Lösungsmittel (z.B. Benzin, Petrol, Verdün-
ner, Pinselreiniger), Laugen und Säuren, Far- 
ben, Lacke, Klebestoffe, Medikamente, Reini-
gungsmittel (z.B. Ablaufreiniger), Pflanzen-
schutzmittel, Unkrautvertilger, Fiebermesser.

Zurück an die Verkaufsstellen 
wie Drogerien, Apotheken, Landw. Genos-
senschaften oder Sammelstelle «Alter Vieh-
markt» in Lyss.

Gewerbebetriebe müssen ihre Sonderabfälle 
über konzessionierte Firmen entsorgen. 
z.B. Veolia Umweltservice, SOVAG AG, 
Tel. 058 404 37 40
E-Mail: sales@veolia-es.ch

Sonderabfälle

Sammelcontainer

Aluminiumverpackungen 

Alugetränkedosen, Tiernahrungsschalen und 
Alutuben für Senf, Mayonnaise, usw. Schalen 
grob reinigen, Dose zusammendrücken oder 
mit dem Dosenwolf zerdrücken. In den glei-
chen Container wie Konservendosen werfen.

Nespresso-Kapseln
+ Special-T

Kostenloses Sammel- und Wiederverwer-
tungssystem für gebrauchte Kapseln: Zurück 
an die Verkaufsstellen oder zur Sammelstel-
le «Alter Viehmarkt» in Lyss. (Keine flachen 
Kapseln!)

CDs

Kork

Elektro- und Elektronikgeräte, 
Kühl- und Gefriergeräte

(kostenlose Annahme)
Für Geräte der Unterhaltungselektronik, für 
Büro- und Informatikgeräte, für Haushalt-, 
Gross- und Kleingeräte sowie für Kühl- und 
Gefriergeräte werden vorgezogene Entsor-

gungsgebühren beim Neukauf erhoben. Händ-
ler und Verkaufsstellen müssen alte Geräte 
kostenlos zurücknehmen, auch wenn diese 
nicht im gleichen Geschäft gekauft wurden.

Daher gilt grundsätzlich: Zurück an die 
Verkaufsstellen oder zu den Sammelstellen.

Entgegengenommen werden:
Unterhaltungselektronik: Fernseher, Radios, 
Stereoanlagen, Lautsprecher, Camcorder, Pro-
jektoren, Digital- und Analogkameras, CD-
Spieler sowie Zubehör zu diesen Geräten.

Büro-, Informatik- und Telekommunikations-
geräte: PC, Arbeitsplatzrechner, Tastaturen, 
Drucker, Bildschirme, Kassettensysteme, CD-
Laufwerke, Modems, Notebooks, Faxgeräte, 
Datenträger (Disketten, Bänder), Telefone 
(mobil + fix), Kopiergeräte, Reprogeräte, Ak-
tenvernichter, Schneidmaschinen, Hellraum-
projektoren, Schreibmaschinen, andere für 
den Bürobedarf bestimmte elektrische und 
elektronische Geräte sowie Zubehör zu den 
vorgenannten Geräten.

Haushaltkleingeräte: Staubsauger, Mixer, Föhn, 
Nähmaschinen, Bohrmaschinen, Werkzeuge, 
elektr. Rasenmäher, usw. sowie Zubehör.

Haushaltgrossgeräte: Kochherde, Waschma-
schinen, Tumbler, Kühl- und Gefriergeräte, 
Klimageräte (bis 70 kg).

Nur gegen Kostenübernahme werden 
entgegengenommen: Gastrogeräte, Geträn-
keautomaten, Boiler ab 30 lt, Kühlvitrinen, 
Sandwichplatten, Industrieaggregate.

Eisen, Metall, 
Grob-Aluminium

Gegenstände aller Art aus Alteisen, Altmetall 
und Grob-Aluminium. 

Es finden keine Sammeltouren statt!

Glas

Nach Farben getrennt

Verpackungsglas wie Flaschen, Flacons und 
Weithalsgläser. Glasfremde Stoffe entfernen 
(Verschlüsse).

Keine Fensterscheiben und Spiegel.

Sammelstellen: 
–	 «Alter Viehmarkt», Lyss
–	 Hardern, Trafostation hinter Restaurant
–	 Werkhof, Busswil

Konservendosen 
aus Stahlblech

Konservendosen grob reinigen, Etiketten ent-
fernen, Deckel und Boden ausschneiden und 
zusammendrücken oder mit dem Dosenwolf 
am Sammelcontainer zerdrücken.


